
 

  

 
 

Hinweise zum Konzertbesuch 
Einlassregelungen, verbotene Gegenstände und Tipps zum Konzertbesuch 
 
Bi e beachten Sie, dass es bei den Open-Air-Spielorten keine Möglichkeit zur Abgabe und Au ewahrung 
von verbotenen Gegenständen gibt. 
Mit diesen Gegenständen wird der Zutri  nicht gewährt: 

- Taschen & Rucksäcke, Turn- & Jutebeutel im Format größer als 40x40cm 
→ Kleine Umhänge- und Bauchtaschen erlaubt 

- Regenschirme (auch Knirpse) 
→ optimal: Regencape 

- Wa en, Pyrotechnik, Messer 
- Jegliche Getränkebehältnisse aus Glas oder Alu (auch Dosen, faltbare Trinkflaschen und 

Tetrapak) 
→ PET-Flasche ohne Deckel bis 0,5l erlaubt 

- Sperrige & schwere Gegenstände (Selfie-Stick / Klappstuhl / Skateboards & Roller / Kamera-
Stativ / Powerbank) 

- Fahrrad - & Motorradhelme 
- Professionelle Kameras 
- Kosmetika in Glasflaschen & Sprühdosen mit Treibgas jeglicher Art und Größe (Deo, Haarspray) 

→ Creme-Flaschen u.ä. bis 100ml erlaubt 
- Mitgebrachte Speisen 

 
 
Sonstige Bestimmungen: 

- Gäste im Rollstuhl bi en wir, die extra hierfür vorgesehenen Rollstuhl-Tickets zu buchen, da es aus 
sicherheitstechnischen Gründen teilweise nur ein bestimmtes Kontingent gibt 

- Bei den Konzerten auf dem Marktplatz Lörrach und dem Vitra-Campus Weil am Rhein ist die 
Mitnahme von Rollatoren ausschließlich auf dem Rollstuhlfahrer-Podest erlaubt, auch hier gibt es 
nur ein bestimmtes Kontingent 

- Bei den Konzerten auf dem Marktplatz Lörrach und dem Vitra-Campus Weil am Rhein ist der Zutri  
für Kinder unter 6 Jahren untersagt und unter 8 Jahren nicht empfohlen 

- Bis auf ausgebildete Begleit- und Assistenzhunden ist das Mitführen von Tieren jeglicher Art nicht 
gesta et 

- Film-, Ton- und Videoaufnahmen während der Konzerte sind nicht erlaubt 
- Bei Verlust von Tickets gibt es keinen Ersatz. Tickets verlieren bei Verlassen des Konzertgeländes 

ihre Gültigkeit 
- Bei den Konzerten im Wenkenpark Riehen, Rosenfelspark Lörrach und Werkraum 

Schöpflin ist die Mitnahme von Picknickdecken und Sitzkissen erlaubt 
- Kindern ist der Zutri  zum Wenkenpark Riehen, Rosenfelspark Lörrach und Werkraum 

Schöpflin gewährt; ab 6 Jahren wird ein Zahlticket benötigt, unter 6 Jahren ein Freiticket; die 
Mitnahme von Kinderwägen ist ebenfalls gesta et, 
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